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RS OGH 1980/4/16 1Ob9/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.04.1980

Norm

ABGB §1295 IIb2

AHG §1 Cd7

AHG §2 Abs2

Rechtssatz

Es steht dem Bauwerber frei, nicht das ursprünglich bewilligte Bauvorhaben auszuführen, sondern die Bewilligung

eines anderen Bauvorhabens zu beantragen und sodann nur dieses zu verwirklichen. Um einen

Baubewilligungsbescheid wirkungslos zu machen und Schäden des Bauwerbers zu vermeiden, bedarf es nicht einmal

eines Rechtsmittels.
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